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eine solche wiirde beim eigentlichen Hausieren
niemals geniigend erfolgen konnen. Die Lebens-
mittelversorgung kKennt daher noch eine ganze
Anzahl von Hausierverboten, und wenn wir
die Liste der mit solchem Verbot belegten
Nahrungsmittel durchsehen, so finden wir
fast immer eine sehr leichte Verderblichkeit,
wie dies auch fiir die Pilze gilt. Es handelt
sich somit im allgemeinen um Objekte, die
in relativ kurzer Zeit ihren Zustand und ihre
Zutréglichkeit wesentlich verdndern konnen,
in einer Zeit also, die, notabene, selbst in
der tiblichen Spanne zwischen Kontrolle und
Verbrauch ablaufen kann. Wir wollen nicht
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annehmen, dass Pilzverkaufer unsorgfaltigere

seien als andere Lebensmittel-
Prinzipiell besser werden sie zwar

Menschen
handler.

auch nicht sein, und wir diirfen nicht der
Versuchung erliegen, aus personlichen Sym-
pathien fiir einen Erwerbszweig eine Gefahr-
losigkeit zu postulieren, die doch nicht vor-
handen ist, und wenn ein Hausierverbot auf-
gestellt wurde, so mag es zwar fiir manchen
ordentlichen Pilzverkdufer unnotig sein, es
wird aber anderseits doch manches Ubel ver-
unmdoglichen. Und das ist ja der Zweck eines
solchen Verbotes.

Wir kennen in unserm Leben noch viele
andere, nicht sehr angenehme Einschrin-
kungen. Wenn wir uns daran gewohnen, so
stossen wir uns nicht mehr sehr daran. Wollen
wir sie aber aufheben, so ist es doch klug,
zundchst einmal Vor- und Nachteile griindlich
in Erwdgung zu ziehen. A. U. Daniker.

Bericht iiber die Versammlung von Pilzziichtern

zur Griindung eines Verbandes schweiz. Pilzziichter in Olten am 23. Januar 1938 im Hotel «<Lowen».

Vormittags 11 Uhr eréffnet Herr A. Parisot
aus Biel als Tagesprasident die Versammlung.

Er orientiert die Anwesenden iiber die
Griinde und Vorarbeiten, die zur heutigen
Versammlung den Anlass gaben:

Die Initiative dazu ging von einigen Pilz-
ziichtern in Verbindung mit Herrn Parisot aus
und verfolgte den Zweck, die schweizerischen
Champignonziichter in einem Verbande zu-
sammenzuschliessen, der ihnen durch billige
Beschaffung von Brutmaterial, sowie durch
fachmiannische Beratung in allen Berufsfragen
mit Rat und Tat beistehen soll, der aber auch
den Kampf gegen Ausbeutung der Champi-
gnonziichter durch gewisse Unternehmerfirmen
fiir seine Mitglieder iibernehmen sollte.

Es wurden Einladungen an zirka 60 Cham-
pignonziichter in der ganzen Schweiz versandt.
18 Ziichter hatten ihre Zustimmung und ihr
Erscheinen zugesagt; verschiedene Ziichter
liessen sich entschuldigen. Bei Eroffnung der
Versammlung waren aber nur 9 Personen an-
wesend, und der Prisident bedauert, dass so

viele Interessenten sich durch unbekannte
Griinde vom Erscheinen abhalten lassen muss-
ten.

Herr Parisot gibt hierauf in kurzen Ziigen
Auskunft iiber die Art und Weise, wie er sich
den Verband und seine Aufgaben zu gestalten
gedenkt.

In erster Linie mochte er den Ankauf und
die Vermittlung von Champignonbrut ins Auge
fassen. Er steht mit einer der leistungsfdhig-
sten Firmen in Bordeaux in Verbindung und
ware in der Lage, frische Brut zu ganz billigen
Preisen zu vermitteln. Herr Parisot deutet
auch an, dass fiir die Beschaffung von Diinger,
Chemikalien etc. die Organisation den Mitglie-
dern ebenfalls grosse Vorteile bieten konnte.
Fiir fachménnische Beratungen stellt er der
Versammlung seinen Mitarbeiter, Herrn Zaugg,
VOr.

Uber die genauere Organisation des Ver-
bandes, Statuten, Reglemente etc. dussert sich
Herr Parisot nicht. Er eroffnet sofort die Um-
frage und erteilt das Wort Herrn E. Habersaat,
Prisident der Wissenschaftlichen Kommission



des Verbandes Schweizerischer Vereine fiir
Pilzkunde.

Herr Habersaat erkldrt, dass er mit dem
Initiativkomitee in keiner Beziehung steht,
dass er als Wissenschaftler vollstindig neutral
die Entwicklung der Champignonkulturen in
der Schweiz seit Jahren verfolgt und gerne
bereit ist, seine Mitarbeit einem eventuell zu
griindenden Verbande zur Verfiigung zu stel-
len. Er bedauert, dass sich zu der so wichtigen
Tagung nur so wenige Teilnehmer eingefunden
haben.

Die Frage, ob ein Verband Schweizerischer
Champignonziichter iiberhaupt Berechtigung
und Wert habe, beantwortet Herr Habersaat
mit griindlich belegten Ausfiihrungen.

1. Der Grossteil der schweizerischen Cham-
pignonziichter produziert viel zu teuer, was
zur Folge hat, dass eine Rendite auch bei klein-
sten Fehlschldgen und Missernten, von denen
kein Ziichter friiher oder spéter verschont blei-
ben wird, vollstindig ausgeschlossen ist, ja,
dass ein Ziichter bei nicht geniigender Kapital-
reserve durch die Champignonzucht ruiniert
werden kann. Er zeigt dies an einigen tat-
siachlichen Beispielen.

Ein Ziichter mit einem Kapitaleinsatz von
Fr. 1375.— und Betriebsausgaben von Fr. 600,
dessen Zucht trotz aller Bemiihungen sich nur
schlecht entwickelte, brachte es in einem Jahr
tatsachlich nur auf Fr. 180.— Einnahmen,
arbeitete somit mit einem Defizit von Franken
357.50.

Eine zweite Anlage mit einer sehr giinstigen
und zwei schlechten Kulturen erzielte bei
Fr. 2202.43 Ausgaben und Fr. 3220.50 Ein-
nahmen einen Einnahmeniiberschuss von Fran-
ken 1018.07, was einem Monatsertrag von
Fr. 84.84 oder einem Tagesverdienst von Fran-
ken 2.82 entspricht.

‘An einem dritten Beispiel zeigt er, dass trotz
sehr giinstigen Erfolgen im ersten Jahr, aber
eintretenden Fehlschldgen in den darauffol-
genden, ein Ziichter, der seinen Kredit durch
seine Champignonkultur allzustark belastet
hatte, zuletzt in Konkurs geriet.
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Wenn auch einzelne Kulturen namentlich
in den ersten Anlagen im Gegenteil gute Ren-
diten abzuwerfen scheinen, so muss nach jahre-
langer Erfahrung ganz gewiegter Ziichter mit
Riickschldgen um so sicherer gerechnet wer-
den, je langer die Kulturen bestehen. Nur der
Ziichter, der rechtzeitig auf rasche Amorti-
sation seiner Anlagen und auf Bereitstellung
gewisser Reserven hin arbeitet, wird eventuell
eintretende Krisen ohne grossen Schaden tiber-
winden kdnnen.

2. Wo liegen nun die Ursachen der teuren
Produktion ?

Wiéhrend in der Heimat der Champignon-
kultur, in Frankreich, aber in den letzten Jah-
ren auch in den nun ebenfalls ausgedehnten
Kulturen in Osterreich, Deutschland, Belgien
und England, die Ziichter ihre Kulturen in
leer stehenden und moglichst billig zu beschat-
fenden Kellern, Tunnels, Steinbriichen, nicht
beniitzten Stallungen und Unterstdanden anzu-
legen suchten, ist man in der Schweiz auf An-
regung gewisser Unternehmerfirmen dazu iiber-
gegangen, massenhaft Klein- und Grossanlagen
neu zu bauen. Abgesehen von den hohen Er-
stellungskosten, zirka Fr. 1000.— pro 100 m?,
werden diese Anlagen meist noch mit hohen
Lizenzgebiihren belastet (pro m? 2 und mehr
Franken), was bei einer nur einigermassen
ausgedehnten Kulturanlage die Investierung
eines unverhéltnisméssig hohen Betriebskapi-
tals erfordert. Werden solche Anlagen von
Anfang technisch richtig, d. h. in dauerhaftem
Material erstellt, dann kann gegen solche An-
lagen vom ziichterischen Standpunkte aus
nichts eingewendet werden. Werden aber sol-
che Anlagen zur Verminderung der Instal-
lationskosten in billiger Holzkonstruktion .er-
stellt, dann besteht, abgeseihen von der Gefahr
der Verseuchung der Anlagen durch Krank-
heiten, die weitere Gefahr, dass solche Holz-
konstruktionen in der warmfeuchten Luft nach
kurzer Zeit morsch und undicht werden und
teilweise oder ganz ersetzt werden miissen,
noch bevor sie vollstdndig amortisiert werden
konnten.



Zu den hohen Installationskosten gesellen
sich nun noch allzu hohe Betriebskosten. Wah-
rend der Grossziichter beim Bezuge der Be-
triebsmaterialien, wie Diinger, Brut, Chemi-
kalien, Instrumenten etc. infolge grosser Be-
stellungen den Vorteil der Engrospreise oder
der Wiederverkduferpreise geniesst, ist der
Kleinziichter auf Vermittlerfirmen angewiesen
und bezahlt seine Materialien bei Detailbestel-
lung viel zu hoch, namentlich dann, wenn der
Wiederverkdufer in Ausnutzung seiner Macht-
stellung die Umsatzspesen allzu hoch berech-
net. Ein Beispiel fiir Brutmaterial moge die
bestehenden Verhéltnisse illustrieren.

Fiir eine Anlage von rund 100 m? Kultur-
flache bezahlte im Jahre 1937 ein Kleinziichter
seinem Vermittler fiir Champignonbrut Fran-
ken 230 oder Fr. 2.30 pro m2 Bei direktem
Bezug aus der Brutanstalt wire das gleiche
Quantum Brut auf Fr. 120 gekommen, wéh-
rend der Grossziichter nur den Betrag von
Fr. 90 auszulegen hat. Ahnliche Verhiltnisse
ergeben sich fiir den Bezug des Pferdediingers.

Ubernimmt der Ziichter durch Unterzeich-
nung eines Vertrages aber dann noch die Ver-
pflichtung, alle Betriebsmaterialien bei einer
bestimmten Unternehmerfirma zu beziehen,
wie¢ dies in der Schweiz nur zu hufig prakti-
ziert wird, dann ist er der Willkiir dieser Firma
vollstindig ausgeliefert.

Wenn durch Zusammenschluss der Pilz-
ziichter in einem Verbande der Einkauf der
Betriebsmaterialien auf genossenschaftlicher
Basis organisiert werden konnte, liessen sich
die Betriebsauslagen fiir den einzelnen Ziichter
ganz wesentlich herabsetzen. Der Kkleine Ziich-
ter konnte fast die gleichen Vorteile geniessen,
wie der Grossbeziiger. Voraussetzung ist na-
tiirlich, dass nicht etwa neue Firmen oder
Einzelpersonen auf Kosten des Verbandes ein
Geschaft zu machen gedenken.

3. Die Champignonkultur ist in der Schweiz
noch neu. Erfahrene Ziichter sind selten.
Wohl besitzen wir in der Pilzliteratur eine
ganze Reihe sehr guter Anleitungen tiber Cham-
pignonkultur, diese sind aber den meisten
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Ziichtern nicht bekannt. In den Zeitungen
bieten dafiir zahlreiche findige Unternehmer
durch regelmassig erscheinende Inserate ihre
Kulturanleitungen, die meist nur mangelhatte
Kopien gedruckter Werke darstellen, zu hohen
Preisen an. Je geheimnisvoller und mysti-
scher der Inhalt solcher Anleitungen, desto
grosser bekanntlich die Nachfrage, desto willi-
ger werden auch dafiir hochste Preise bezahlt
(in einem Falle z. B. Fr. 35.—), wihrend gute
Anleitungen, wie Witt, das neue Champignon-
buch, zum Preise von Fr. 4.— erhiltlich wére
und die Sendungen franzosischer Brutlieferan-
ten tadellose Anleitungen und sogar Gratis-
beilagen enthalten; aber die Welt will betrogen
sein.

Seit mehr als 20 Jahren verfolgt Herr Haber-
saat alle Versuche und Bestrebungen zur Ein-
fiilhrung der Champignonkultur in der Schweiz
und musste bei samtlichen bisher bestehenden
oder begonnenen Anlagen die Feststellung
machen, dass die meisten- Kulturen im Anfang
mehr oder weniger reiissierten, oft sogar mit
fast unglaublichen Ernteergebnissen. Schon
nach einem, sicher aber nach 3—4 Jahren war
die Geschichte meist ginzlich erledigt, weil
durch unrichtige Kulturverfahren, ungenii-
gende Sorgfalt und Reinlichkeit oder durch
Nachlassigkeit Krankheitskeime sich in den
Kulturrdumen einnisteten, sich ftiberall aus-
breiteten und jede weitere Kultur verunmog-
lichten. Es ist dies eine allbekannte Tatsache
und nicht umsonst rechnen die franzosischen
Champignonziichter zum voraus damit, einen
Kulturraum nur wahrend drei Jahren im Be-
triebe halten zu konnen.

Fiir die Bekdmpfung der Krankheiten gibt
es nun-wohl Regeln und Rezepte sowie An-
leitungen. Die wenigsten Ziichter werden aber
imstande sein, die verschiedensten Krankhei-
ten, auf die hier leider aus Mangel an Zeit nicht
ndher eingetreten werden kann, rechtzeitig
und richtig zu erkennen, um deren Bekampfung
auch rechtzeitig an die Hand nehmen-zu kon-
nen, da die Krankheitserreger so klein und
verborgen sind, dass nur der wissenschaftlich



vorgebildete Kenner, ausgertistet mit den fein-
sten Instrumenten und Untersuchungsmetho-
den, hier mit Sicherheit eingreifen kann.

‘Sowohl in Frankreich, wie in England,
Deutschland und Belgien, wo die Champignon-
kulturen in den letzten Jahren gewaltige
Fortschritte gemacht haben, bestehen zum
Teil staatlich subventionierte Versuchsanlagen,
Versuchsanstalten, mit gut ausgeriisteten La-
boratorien, welche dem Ziichter zur Belehrung
und Raterteilung zur Verfiigung stehen.

Wie steht es in der Schweiz? Uns fehlt
eine solche Zentralstelle, uns fehlt der gegen-
seitige Gedankenaustausch, die gegenseitige
Beratung. Wir haben wohl eine kleine Zahl
von erfahrenen Champignonziichtern, die sich
aber der Allgemeinheit gegeniiber sehr ver-
schieden verhalten.

Die erste Gruppe behdlt ihre Kenntnisse
und Erfahrungen klugerweise fiir sich selbst,
da sie kein Interesse daran hat, sich selber
Konkurrenz zu machen.

Die ganz Schlauen machen aus ihren Kennt-
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nissen ein gutes Geschéaft, indem sie ihre Rat- -

schldge portionenweise gegen klingende Miinze
umtauschen, wobei man sich dennoch den
Schein des” Wohltdters wahren kann, auch
wenn im Vertrag ausdriicklich jede Verant-
wortung fiir eventuelle Misserfolge ausdriick-
lich abgelehnt wird.

Sehr selten und nur in Kreisen der Wissen-
schaft sind jene Kenner zu finden, die aus
Freude an der Sache, aus Interesse am Stu-
dium der Materie sich in die ganze Kulturfrage
einarbeiten und ihre Erfahrungen der Allge-
meinheit zur Verfiigung stellen.

4. Ein kurzes Wort mdchte ich noch den Ver-
kaufspreisen und Verkaufsmoglichkeiten wid-
men.

Die Nachfrage nach Champignons ist in der
Schweiz eine sehr grosse, das beweist die ge-
waltige Einfuhr fremder Ware neben der
gegenwdrtigen Eigenproduktion. Dagegen ste-
hen die Verkaufspreise sehr tief, so dass der
Ziichter héchstens mit Fr. 2.— pro Kilogramm
rechnen kann. (Noch im Jahre 1932/33 wurde

in Bern fiir Eigen-Champignons Fr. 8.— bis
Fr.10.— bezahlt.) Die Schweizer-Champignons
sind sehr gefragt, da sie infolge ihrer Frische
der Auslandware an Geschmack und Aroma
tiberlegen sind. Eine Preissteigerung durch
Schutzmassnahmen, Kontingentierungen, Zoll-
erhohungen u. a. diirfte aus handelspolitischen
Griinden kaum durchfiihrbar sein. Dagegen
hat es der Schweizer Ziichter in der Hand,
durch Qualitatsproduktion den Wert und da-
mit den Preis seines Produktes wesentlich zu
erhohen auf Fr. 2,50 bis 3.—, sobald er die
Maoglichkeit hat, seine Ware dort an den Mann
zu bringen, wo grosse Nachfrage besteht, d. h.
in den Stadten und Hotel-Zentralen, was mog-
lich wére, wenn eine schweizerische Verkaufs-
organisation gegriindet werden kénnte. Bei-
spiel: Gemiisezentrale in Zug.

5. Kritik ist leicht, schwieriger aber, zu sagen,
wie es besser gemacht werden kdénnte.

Meine Vorschldge gehen nun dahin, dass
heute ein Verband Schweizerischer Champi-
gnonziichter nicht gegriindet, aber in Aus-
sicht gestellt werden sollte, mit folgender
Zweckbestimmung:

1. Forderung der
der Schweiz.

2. Wahrung der Interessen der Champignon-
ziichter durch Schaffung:

a) einer zentralen Versuchs- und Beratungs-
stelle;

b) Organisation des Einkaufs von Bedarfs-
artikeln auf genossenschaftlicher Basis;

¢) Organisation des Verkaufs der Zuchtpro-
dukte;

d) Schutz gegen Ausbeutung und illoyale
Konkurrenz.

Zu seinen Vorschldgen betreffend Beratungs-
stelle und Versuchsanlage gibt Herr Haber-
saat folgende Erklarung ab:

1. Meine Champignonkulturanlage in Frei-
burg wurde unter dem Protektorat der frei-
burgischen Regierung im Jahre 1936 ausdriick-
lich zum Zwecke einer Versuchsanlage gegriin-
det, hat schon ihre ersten Versuche, sowohl
positive wie negative, hinter sich .und steht

Champignonkultur in



dem Verbande unter gewissen noch festzu-
setzenden Bedingungen zur Verfiigung.

2. Ich habe die Champignorkultur prak-
tisch und namentlich wissenschaftlich griind-
lich studiert und bin bereit, die Beratungsstelle
sowohl iiber praktische Kulturfragen, Kultur-
anleitungen sowie die wissenschaftlichen Un-
tersuchungen und Beratung ebenfalls unter
gewissen noch festzusetzenden Bedingungen
zu iibernehmen.

3. Ich bin bereit, durch Publikation von
Kulturvorschriften, Abhandlungen iiber Krank-
heiten und deren Bekdmpfung, neuere Kultur-
methoden etc. den Verbandsmitgliedern zur
Seite zu stehen, ohne daraus ein Geschaft
machen zu wollen, rein aus dem Grunde, um
solchen Leuten, denen die Champignonkultur
Erwerbsmoglichkeiten bieten kénnte, zu einem
Einkommen zu verhelfen, aus volkswirtschaft-
lichen Griinden.

Nach diesen Ausfithrungen eroffnet der
Versammlungsleiter die Umfrage. Da betritt
Herr Kunz, Champignonunternehmungen in
Luzern, in Begleitung zweier Sohne das Lokal,
erklart, dass er zwar Keine Einladung zur heu-
tigen Tagung erhalten habe, gleichwohl sich
erlaube, zu erscheinen und fragt, ob seine
Anwesenheit genehm sei, was ihm sofort be-
statigt wird.

Herr Habersaat wiederholt in kurzer Zu-
sammenfassung seine Ausfiihrungen, worauf
Herr Kunz das Wort erhdlt. Er verteidigt
seinen Geschéftsstandpunkt, erinnert daran,
dass seine Firma, die &lteste derartige in der
Schweiz, das Verdienst in Anspruch nehme,
die Champignonkultur allgemein verbreitet zu
haben, dass dadurch, sowie namentlich durch
Versuche und Reklame grosse Kosten ent-
standen, die wieder eingebracht werden miiss-
ten. Er vermutet, dass die heutige Tagung
den Zweck verfolge, seine Unternehmung zu
konkurrenzieren und zu schéddigen und droht
ftir diesen Fall mit energischen Gegenmass-
nahmen. Herr Kunz bestreitet die Notwendig-
keit eines Ziichterverbandes, da er in seiner
Organisation allen den heute aufgestellten
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Bedingungen und Forderungen schon Rech-
nung getragen und sie sogar schon verwirk-
licht habe. Er behauptet, mit seinen Versu-
chen iibrigens schon so weit zu sein, dass er in
der Lage sei, den Schweizer-Ziichtern eigene
Champignonbrut zu liefern und dass eine Or-
ganisation zur Beschaffung ausldndischer Brut
sich eriibrige.

Ihm entgegnet der Versammlungsleiter, dass
es sich heute wohl um eine berechtigte Aktion
gegen gewisse Auswiichse von Unternehmer-
firmen handle, die keineswegs ausgesprochen
gegen die Firma Kunz gerichtet seien, dass
man eine freie, von jeder Bindung geldste Or-
ganisation zu schaffen gedenke.

Herr Habersaat wiederholt Herrn Kunz,
dass in der ganzen Angelegenheit der Forde-
rung der Champignonkultur eben zwei An-
schauungen, zwei Gesichtspunkte einander
gegeniiberstehen, die kaufmdnnische Einstel-
lung, die aus der Sache ein Geschédft mache
und gerade vertreten sei durch Herrn Kunz,
und die gemeinniitzige Auffassung, die den
eigenen Vorteil in den Hintergrund stelle und
die Interessen der Allgemeinheit, sowie na-
mentlich derjenigen Kreise in den Vordergrund
riicke, denen durch die Champignonkultur
Arbeit und Einkommen verschafft werden
konnte. Fiir diese zweite Auffassung und da-
mit fiir Befreiung von hemmenden Fesseln
gilt es einzustehen und wird der Sprecher auch
immer einstehen.

Auf die Drohung betreffs Gegenmassnah-
men erinnert Herr Habersaat an die Gewerbe-
und Vereinsfreiheit, die der zu griindende
Verband fiir sich in Anspruch nimmt, und
bedeutet Herrn Kunz, dass Drohungen hier
zwecklos und unwirksam sind, da die Ver-
sammlung sie nicht fiirchtet.

Da sich niemand mehr zum Wort meldete,
ging man zum Mittagessen, wo sich noch Ge-
legenheit fand, im persénlichen Gesprach und
Gedankenaustausch die ganze Sache griind-
licher zu {iberlegen.

Zum Schlusse -wurde einstimmig folgende
Resulution gefasst:



«Die von Vertretern der Champignonziichter
aus verschiedenen Teilen der Schweiz am
23. Januar 1938 in Olten tagende Versamm-
[ung spricht ihr Befremden dafiir aus, dass
zahlreiche schriftlich angemeldete Ziichter
ohne Erkldrung weggeblieben sind. Sie be-
schliesst mit Riicksicht auf die geringe Zahl
der Teilnehmer, heute von der Griindung eines
Schweizerischen Verbandes der Champignon-
ziichter abzusehen, dagegen allen Interessenten
einen ausfiihrlichen Bericht {iber die heutigen
Verhandlungen zuzustellen, deren Ansicht auf
schriftlichem Wege einzuholen und die Ver-
handlungen im geeigneten Zeitpunkte wieder
aufzunehmen.»

Nachtrag zu diesem Bericht.

Wie gross die Angst gewisser Leute vor dem
neuen Verbande, wie gross die Privatinteressen
sind, die durch ihn gefahrdet werden kénnten,
geht am deutlichsten daraus hervor, dass von
gewisser Seite, wie leider erst nachtrdglich
bekannt wurde, die Griindung des Verbandes
mit allen Mitteln hintertrieben werden sollte.
Nicht nur wurde der Initiant durch ein ano-
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nymes Schreiben aufs Gemeinste geschmaiht
und bedroht, zwei Tage vor der Versammlung
in Olten erhielten zahlreiche Interessenten ein
gefdlschtes Zirkular, worin ihnen mitgeteilt
wurde, dass die Versammlung in Olten nicht
stattfinden werde. Wenn zu solchen gemeinen
Mitteln gegriffen werden muss, um eine gemein-
niitzige Aktion zu bekdmpfen, dann muss es
auf der Gegenseite schlimm bestellt sein!
Wie uns von Teilnehmern mitgeteilt wurde,
hat Herr Kunz in Luzern, der am 23. Januar
in Olten die Griindung eines Verbandes unter
neutraler Leitung bekdmpft hat, am 30. Ja-
nuar ebenfalls in Olten einen Verband von
Champignonziichtern gegriindet unter seiner
Leitung, genau an dem Tage, da er wusste,
dass sein « Gegner », Herr Habersaat, wie er
ihn am 23. selber bezeichnet hat, an der Dele-
giertenversammlung des Verbandes Schwei-
zerischer Vereine fiir Pilzkunde engagiert war,
und daher nicht etwa unerwartet in der Ver-
sammlung auftauchen konnte.

Jeder Champignonziichter und Interessent
kann sich aus dem Vorstehenden seine eigene
Meinung ‘machen und seine Schliisse selbst
ziehen. E. Habersaat.

Ordnung der Pilzbezeichnungskarten.

Ein Teil der einheitlichen Benennung (Blét-
terpilze) wire abgeschlossen und dessen Ver-
wendung auf Pilzbezeichnungskarten an Aus-
stellungen usw. steht soweit nichts mehr im
Wege. Erwiinscht wére noch eine Liste der
franzosischen und wenn moglich italienischen
volkstiimlichen Pilzbezeichnungen, da wir
speziell die franzosischen Bezeichnungen in
der Ndhe der Westschweiz nicht entbehren
konnen. Auch wiirde die Festlegung dieser
franzosischen und italienischen Pilznamen den
Verkehr mit den dortigen Pilzfreunden erleich-
tern. Dem Schreiber dies wire es sebr er-
wiinscht gewesen, wenn diese Pilzbezeich-
nungskarten, wie friither, gedruckt worden
wéren, doch ist dies nicht beabsichtigt. Nach

der Ansicht des Bearbeitungsausschusses hat
jede Sektion Leute, die die Beschriftung iiber-
nehmen konnen. Ob aber gerade diese, die es
kt‘mnteh; auchwollen und ob gerade diese in
der Lagé-S-ing, die botanischen Bezeichnungen
einigerni}?égén‘fehlerfrei aus der Liste zu tiber-
tragen, bleibe dahingestellt. Wir haben dies-
beziiglich schon arge Enttduschungen erlebt.
Wir werden uns zu helfen wissen, immerhin
auf die*Gefahr-hin, dass eine wertvolle Kraft
fir diese KQiﬂerarbeit fiir einige Zeit festgelegt
Normalformat A7 mit 105 x 74 mm Ab-
messungen bestimmt. Beabsichtigt war, diese
Karten mit einem Vordruck nach Ziircher
Muster zu versehen. Wir, die wir auch die



	Bericht über die Versammlung von Pilzzüchtern : zur Gründung eines Verbandes schweiz. Pilzzüchter in Olten am 23. Januar 1938 im Hotel "Löwen"

